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Beschlusskammer 9 Aktenzeichen: BK9-19/8005-RK 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 

2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos und Anpassung der Erlösober

grenze nach Maßgabe des § 5 ARegV 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommu

nikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Dr. Christian Schütte, 

die Beisitzerin Dr. Ulrike Schimmel, 

den Beisitzer Dr. Björn Heuser 

gegenüber der Fluxys TENP GmbH, Elisabethstr. 5, 40217 Düsseldorf, vertreten durch 

die Geschäftsführung 

- Antragstellerin -



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

am 16.10.2023 beschlossen: 

1.) Der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2018 wird abweichend vom Antrag mit 

dem Wert 1.268.700 €festgelegt.Dem Antrag auf Anpassung der kalenderjähr

lichen Erlösobergrenzen der Jahre 2020 bis 2022 wird insoweit stattgegeben, 

als die Antragstellerin verpflichtet ist, ihre jeweilige kalenderjährliche Erlösober

grenze dieser Jahre um den in Anlage R1_Differenz dieses Beschlusses für das 

jeweilige Jahr ermittelten Betrag anzupassen. 

2.) Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 28.06.2019, eingegangen bei der Be

schlusskammer am 28.06.2019, einen Antrag auf Genehmigung des ermittelten Re

gulierungskontosaldos zum 31.12.2018 und Anpassung der mit Beschluss BK9-

16/8005 vom 15.06.2018 festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 

2020 bis 2022 gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 ARegV gestellt. 

Die über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur übermittelten Erhebungsbö

gen (Erhebungsbogen zum Regulierungskonto sowie Erhebungsbogen gemäß § 28 

Nr. 1, 3 und 4 ARegV) liegen der Entscheidung zu Grunde. 

Die Beschlusskammer hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin mit Schreiben 

vom 04.09.2023 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Antragstellerin hat mit 

Schreiben vom 19.09.2023 Stellung genommen. Der Netzbetreiber hat vorgetragen, 

dass bei der Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren und der beinflussba

ren Kostenanteilen ein Kapitalkostenabzug in Höhe von 1.601.199 € seitens der Be

schlusskammer angesetzt worden sei. Dieser Betrag wurde nach einer Überprüfung 

des Sachverhaltes von der Beschlusskammer korrigiert. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

II. 

Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund des 

Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18 

Die Beschlusskammer hat in rechtmäßiger Weise die Vorgaben des nationalen Rechts 

in Form der normativen Regulierung, soweit diese im vorliegenden Verfahren Anwen

dung finden und von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 

02.09.2021, C-718/18) erfasst werden, für ihre Entscheidung herangezogen. Als „nor

mative Regulierung" werden im Allgemeinen solche Regeln des nationalen Gesetz

und Verordnungsgebers (z.B. in StromNEV, GasNEV und ARegV) bezeichnet, die 

konkrete methodische und materielle Vorgaben für die Regulierung durch die Bundes

netzagentur enthalten. Die Pflicht zur Anwendung dieser nationalen Vorgaben folgt 

aus Art. 20 Abs. 3 GG und gilt auch angesichts der Entscheidung des Europäischen 

Gerichtshofs fort, bis sie vom Gesetz- bzw. Verordnungsgeber außer Kraft gesetzt o

der neu geregelt werden. Dies hat der Bundesgerichtshof bereits entschieden (BGH, 

Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 60 ff., siehe auch OLG Düsseldorf vom 

11.02.2021, Vl-5 Kart 10/19 [V], S. 10 ff., OLG Düsseldorf vom 28.04.2021, Vl-3 Kart 

798/19 [V], S. 72 ff., OLG Schleswig vom 11.01.2021, 53 Kart 1/18, S. 27 ff.). 

(1) · Der Europäische Gerichtshof hat zwar in seiner Entscheidung festgestellt, dass 

die normative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 

2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 

2009/73/EG geregelten ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungs

behörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik 

Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europäische 

Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland vor

geworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen Zustän

digkeiten der NRB verletzt, indem es im deutschen Recht die Bestimmung der Metho

den zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss an und den 

Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der anwendbaren Tarife, der Bun

desregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

(2) Der Europäische Gerichtshof hat aber weder über die Zuständigkeitsfragen hin

ausgehend einen materiell-rechtlichen Verstoß einzelner Vorgaben der normativen 

Regulierung gegen EU-Recht gerügt, noch hat er sich ausdrücklich zu der Frage ge-
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äußert, ob die normative Regulierung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der nationale Ge

setz- und Verordnungsgeber den festgestellten Verstoß beseitigt, weiter anwendbar 

ist. Der EuGH hat sich insbesondere auch nicht explizit zu der Frage geäußert, ob die 

Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit unmittelbar anwend

bar sind. 

(3) Die Regelungen der normativen Regulierung sind nicht nichtig. Weder nach den 

Grundsätzen des europäischen Rechts noch nach nationalem Recht führt der Verstoß 

einer nationalen Regelung gegen Unionsrecht zu deren Nichtigkeit (BGH, Beschluss 

vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 61 ff.). Vielmehr sind die Grundsätze des Anwen

dungsvorrangs des Unionsrechts vor nationalem Recht zu beachten. 

Zudem scheidet eine richtlinienkonforme Auslegung der Vorschriften der normativen 

Regulierung aus. Der Europäische Gerichtshof sieht zwar sowohl in der an die Bun

desregierung gern. § 24 EnWG erfolgten Zuweisung von Zuständigkeiten, als auch in 

den bindenden Vorgaben der normativen Regulierung eine mit den oben genannten 

Richtlinien unvereinbare Beschränkung der ausschließlichen Zuständigkeit der natio

nalen Regulierungsbehörde (EuGH a.a.O., Rz. 101 f., 115 f.). Eine Umdeutung der 

nationalen Vorgaben in nicht bindende Programmsätze, die die ausschließliche Zu

ständigkeit der Regulierungsbehörde nicht beeinträchtigen, kommt angesichts des ein

deutigen Wortlauts, der Systematik und des Regelungszwecks der Vorschriften der 

normativen Regulierung jedoch nicht in Betracht (Verbot der contra legem-Auslegung, 

BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 66 ff.). 

Der Grundsatz vom Anwendungsvorrang des Unionsrechts führt indes nicht dazu, die . 

Vorschriften der normativen Regulierung unangewendet zu lassen. Der Anwendungs

vorrang besagt, dass eine nationale Regelung, die mit einer unmittelbar geltenden Re

gelung des Unionsrechts unvereinbar ist, von nationalen Behörden und Gerichten nicht 

angewendet werden darf (vgl. Streinz, EUV, 3. Aufl. 2018, Art. 4 Rn. 40; Ruffert, in: 

Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 288 AEUV, Rn. 69 f.). Dieser Grund

satz gilt jedoch nur, soweit unmittelbar anwendbares Unionsrecht betroffen ist (EuGH, 

Urteil vom 24.06.2019, c~573/17, Rn. 62). Die normative Regulierung verstößt nicht 

gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht. Die hier maßgeblichen Richtlinienbe

stimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbe

hörde, mit denen die Vorgaben der normativen Regulierung unvereinbar sind, sind 

nicht unmittelbar anwendbar. 
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(4) Damit eine Richtlinienbestimmung unmittelbar angewendet werden kann, müs

sen spezifische Voraussetzungen vorliegen (Grabitz/Hilf/Nettesheim, AEUV, 71. EL 

August 2020, Art. 288 Rn. 149). Der Europäische Gerichtshof geht von der unmittel

baren Anwendbarkeit einer nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzten Richtlinien

bestimmung nach Ablauf der Umsetzungsfrist aus, wenn die Bestimmung hinreichend 

genau und inhaltlich unbedingt ist. Zudem können die Bestimmungen einer Richtlinie 

grundsätzlich nur Rechte, aber keine Pflichten eines Einzelnen begründen (sog. Be

lastungsverbot). Insofern kommt auch eine objektive unmittelbare Wirkung vorliegend 

nicht in Betracht. Im Einzelnen: 

(a) Die Richtlinienvorgaben sind nicht unbedingt. Eine Unionsvorschrift ist inhaltlich 

unbedingt,.wenn sie eine Verpflichtung normiert, die an keine Bedingung geknüpft ist 

und zu ihrer Durchführung oder Wirksamkeit auch keiner weiteren Maßnahmen der 

Unionsorgane oder der Mitgliedstaaten bedarf. Die Richtlinienbestimmungen über die 

ausschließliche Zuständigkeit sind nicht als inhaltlich unbedingt anzusehen. 

Gegenwärtig fehlt es an den erforderlichen und zureichenden Umsetzungsnormen im 

nationalen Recht. Das betrifft sowohl die konkrete umfassende Aufgabenzuweisung 

als auch die für einen Eingriff erforderliche Ermächtigungsgrundlage. Die Bundesnetz

agentur hat nach nationalem Recht gegenwärtig (nur) die Befugnis, die Vorgaben der 

normativen Regulierung anzuwenden und ggf. unter Rückgriff auf§ 29 EnWG je nach 

Festlegungsermächtigung weiter auszugestalten und zu konkretisieren. Sie hat aber 

mangels entsprechender Aufgabenzuweisung durch den Gesetzgeber nicht die über

geordnete, allgemeine und uneingeschränkte Befugnis, die ihr nach den Richtlinien 

vorbehaltenen Aufgaben vollumfänglich und selbständig auszuüben (vgl. EuGH 

a.a.O., Rz. 105) beispielsweise also die Methoden oder Bedingungen für den Netzan

schluss und den Netzzugang frei festzulegen oder zu genehmigen (vgl. nur § 24 S. 1 

Nr. 1 EnWG). Dass es hierzu einer umfassenden mitgliedstaatlichen Aufgabenzuwei

sung bedarf, entspricht im Übrigen auch dem europäischen Leitbild, wonach die Mit

gliedstaaten zur Einrichtung von Regulierungsbehörden mit spezifischen Zuständig

keiten verpflichtet sind (vgl. Erwägungsgrund 33 der Richtlinie 2009/72/EG bzw. Erwä

gungsgrund 29 der Richtlinie 2009/73/EG). Die Mitgliedstaaten verfügen bei der Orga

nisation und Strukturierung der Regulierungsbehörde zwar über eine Autonomie, ha

ben diese aber unter vollständiger Beachtung der in den Richtlinien festgelegten Ziele 

und Pflichten auszuüben und insoweit sicherzustellen, dass die Regulierungsbehörde 
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bei der Ausübung der ihr vorbehaltenen Zuständigkeiten ihre Entscheidungen auto

nom treffen kann (vgl. EuGH, a.a.O., Rz. 119). Dieser Befund wird auch durch das in 

der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs mündende Vertragsverletzungsver

fahren bestätigt: Gegenstand der Rüge durch die Europäische Kommission war nicht 

die fehlerhafte Ausübung einer nach nationalem Recht bereits ordnungsgemäß zuge

wiesenen ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde, son

dern der Umstand, dass eine den Richtlinien entsprechende umfassende Aufgaben

zuweisung an die nationale Regulierungsbehörde im nationalen Recht bislang nicht 

erfolgt ist (vgl. EuGH a.a.O., Rz. 88). Vielmehr liegt hier eine fehlerhafte Aufgabenzu

weisung vor (EuGH, a.a.O., Rz. 130); diese kann und muss durch den Mitgliedstaat 

kor.rigiert werden, der dann die noch möglichen Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten 

vorsehen kann (EuGH a.a.O., Rz. 126,127). 

(b) Mit der unmittelbaren Anwendung der Richtlinien wären Belastungen Einzelner 

verbunden, sodass eine solche ausscheidet. Zwar ist die Einräumung subjektiver 

Rechte keine Voraussetzung für eine unmittelbare Anwendbarkeit (woran es vorlie

gend wegen des Verstoßes gegen objektiv geprägte Zuständigkeitsnormen auch feh

len würde}, allerdings gilt das Belastungsverbot. Wenn der Bundesnetzagentur aus 

einer unmittelbaren Anwendung der Richtlinie weitergehende oder jedenfalls anders 

ausgestaltete Kompetenzen zukämen, könnte sich dies je nach Einzelfall zugunsten, 

aber auch zu Lasten bestimmter Beteiligter auswirken. Daraus wiederum könnten sich 

Belastungen ergeben, die nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nur durch das eu

ropäische Primärrecht oder durch EU-Verordnungen begründet werden können, nicht 

aber durch Richtlinien (vgl. BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 73). 

Eine Belastung würde sich zudem bereits aus dem Heranziehen der Richtlinien als 

Ermächtigungsgrundlage ergeben. Dies wäre europarechtlich unzulässig. Sofern die 

Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit als inhaltlich unbe

dingt anzusehen wären, müssten sie von der Bundesnetzagentur unmittelbar als Er

mächtigungsgrundlage auch für belastende Regulierungsentscheidungen herangezo

gen werden. Anders als in den vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fällen, 

in denen er eine unmittelbare Belastung durch Richtlinienrecht verneinte, weil die Be

lastung erst durch ein Verwaltungsverfahren auf Basis nationalen Rechts eintrat, wür

den vorliegend die Richtlinienbestimmungen als solche unmittelbar gegenüber den 
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Betroffenen herangezogen werden und als materiell-rechtliche Befugnisnormen für be

lastende Verwaltungsverfahren und Regulierungsentscheidungen fungieren. Soweit 

ersichtlich existiert bislang keine hier einschlägige Judikatur, in der der EuGH es für 

europarechtskonform eingestuft hätte, dass eine Richtlinienbestimmung als eigenstän

dige Ermächtigungsgrundlage für Eingriffe in Rechte des Einzelnen herangezogen 

werden darf. 

(c)Eine ausnahmsweise objektive unmittelbare Wirkung der Richtlinienbestimmungen 

bezogen auf die ausschließliche Zuständigkeit scheidet ebenfalls aus. Der Europäi

sche Gerichtshof hat eine objektive unmittelbare Wirkung von Richtlinienbestimmun

gen anerkannt, aus denen sich für staatliche Stellen eindeutige Pflichten ergeben. 

Konkret ging es beispielsweise um die nicht rechtzeitig in nationales Recht umgesetzte 

Pflicht der zuständigen Behörde zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü

fung im Rahmen.eines Genehmigungsverfahrens für die Errichtung eines Wärmekraft

werks (EuGH, Urteil vom 11.08.1995, C-431/92 - Wärmekraftwerk Großkrotzenburg). 

Zwar mag sich vorliegend aus den Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche 

Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde die Verpflichtung ergeben, von die

ser Zuständigkeit auch Gebrauch zu machen, um den Zielsetzungen der Richtlinien 

hinreichend Rechnung tragen zu können. Anders als im Fall des Wärmekraftwerks 

Großkrotzenburg ist diese Verpflichtung vorliegend jedoch nicht inhaltlich unbedingt. 

Im vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fall konnte die zuständige Behörde 

der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ohne Weiteres nach

kommen, weil diese als unselbstständiger B.estandteil des nach nationalem Recht vor

gesehenen und ihr bereits zugewiesenen Genehmigungsverfahrens durchzuführen 

war. Demgegenüber kann die Bundesnetzagentur die ihr nach den Richtlinienbestim

mungen zugewiesene ausschließliche Zuständigkeit erst ausüben, wenn ihr entspre

chende Befugnisse nach nationalem Recht eingeräumt werden (siehe oben). 

(5) Ungeachtet der Tatsache, dass die Richtlinienbestimmungen nicht unmittelbar 

anwendbar sind, sprechen aus Sicht der Beschlusskammer weitere erhebliche Gründe 

dafür, die Vorgaben der normativen Regulierung in der Übergangszeit zur Anwendung 

zu bringen. Die Nichtanwendung der normativen Regulierung in der Übergangszeit 

würde zu einem Zustand führen, der mit den Zielsetzungen der genannten Richtlinien 

erst recht unvereinbar wäre (so auch BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, 

Rn. 76). 
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Die Richtlinien verlangen, dass zumindest die Methoden zurBerechnung oder Festle

gung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit ausrei

chendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. Art. 

41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. 

Diesem Gebot der ex ante-Regulierung wird in Deutschland gegenwärtig zu einem 

großen Teil über die Vorgaben der normativen Regulierung Rechnung getragen. Die 

normative Regulierung strukturiert die Methoden für die Berechnung der Tarife vor und 

legt ex ante die wesentlichen Bedingungen für den Netzanschluss und den Netzzu

gang fest. Sie regelt unmittelbar Rechte und Pflichten für Netzbetreiber und andere 

Marktakteure und schafft auf diese Weise den von den Richtlinien geforderten trans

parenten und vorhersehbaren, verlässlichen Regulierungsrahmen. Bestehende Fest

legungen und Genehmigungen der Bundesnetzagentur, die sie im Rahmen ihrer bis

herigen Zuständigkeiten erlassen hat, tragen zwar ebenfalls zu der erforderlichen ex 

ante-Regulierung bei, dies jedoch nur in Teilbereichen und in Ergänzung der normati

ven Regulierung und damit nicht in dem von der Richtlinie geforderten Umfang. 

Ein faktisches Außerkrafttreteh der Vorgaben der normativen Regulierung würde da

her zu beträchtlichen Regelungslücken und damit einhergehend erheblichen Rechts

unsicherheiten für alle Marktbeteiligten führen. Auch dies wäre mit den genannten 

Richtlinienvorg1;1ben und den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts schwerlich ver

einbar. Beispielsweise dürfte eine derart unklare Rechtslage im Übergangszeitraum 

kaum Investitionsanreize setzen und Unsicherheiten für die unternehmerische Tätig

keit der regulierten Unternehmen und auch der sonstigen Marktteilnehmer auslösen. 

Für den Übergangszeitraum ist es daher sinnvoll und angebracht, stabile und bere

chenbare Verhältnisse zu gewährleisten. 

B. Rechtm_iißigkeit der Entscheidung unter Anwendung des nationalen Rechts 

Die Entscheidung über den Antrag der Antragsstellerin auf Genehmigung des 

Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassung der 

Erlösobergrenzen ergeht auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 ARegV. Dem Antrag 

war im tenorierten Umfang stattzugeben. 
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1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 3 EnWG die zuständige Re

gulierungsbehörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 

Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Ermächtigungsgrundlage für die Entscheidung über die Genehmigung des Regulie

rungskontosaldos und der beantragten Anpassung der Erlösobergrenze ist§ 29 Abs. 1 

EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 

und Abs. 4 ARegV. Während in § 29 Abs. 1 EnWG u.a. geregelt ist, dass die Regulie

rungsbehörde Entscheidungen nach den in § 21 a Abs. 6 EnWG genannten Rechts

verordnungen, zu denen auch die Anreizregulierungsverordnung gehört, durch Fest

legung oder durch Genehmigung trifft, konkretisiert§ 32 Abs. 1 ARegV diese Ermäch

tigung u.a. dahingehend, dass die Regulierungsbehörde Festlegungen oder Genehmi

gungen nach § 29 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zur Anpassung der Erlös

obergrenzen nach § 4 Abs. 3 bis 5 (Abs. 1 Nr. 1) bzw. zur Ausgestaltung und zum 

Ausgleich des Regulierungskontos nach § 5 ARegV (Abs, 1 Nr. 2) treffen kann. 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a ARegV bestimmt, dass auf Antrag des Netzbetreibers eine 

Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV erfolgt. Unter der For

mulierung „nach Maßgabe des § 5 ARegV" ist zu verstehen, dass sich die Anpas

sungsbeträge aus dem vom Netzbetreiber ermittelten Saldo des Regulierungskontos 

ergeben. Dieser unterliegt gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 ARegV ebenso wie dessen Ver

teilung der Genehmigungspflicht durch die Regulierungsbehörde. Die Zu- oder Ab

schläge (Anpassungsbeträge) auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netz

betreibers werden demnach anhand des ermittelten Regulierungskontosaldos be

stimmt. Der Antrag ist gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 3 ARegV einmal jährlich zum 30.06. zu 

stellen; die Anpassung erfolgt nach§ 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 01.01. des folgenden 

Jahres. 

Die Erlösobergrenze selbst wird für die dritte Regulierungsperiode vom 01.01.2018 bis 

31.12.2022 für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode gemäß § 4 

Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16, 19, 22, 24 und 25 ARegV durch die 

Regulierungsbehörde bestimmt. Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösober

grenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 

EnWG. 
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Zur Bestimmung der Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

des Netzbetreibers wird der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2018 vom Netz

betreiber ermittelt. Dieser ergibt sich aus den vom Netzbetreiber auf dem Regulie

rungskonto verbuchten Differenzen des Jahres 2018, die mit diesem Beschluss ent

weder genehmigt oder abweichend festgelegt werden. Dies sind gemäß § 5 Abs. 1 

und 1a ARegV die Differenzen 

zwischen 

- den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen ge

mäß§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV, 

den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus der 

erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 5 Abs. 1 

S. 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV, 

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus In

vestitionsmaßnahmen gemäß§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 6 ARegV, 

- den im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV 

(volatile Kosten) und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen An

sätzen gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV, 

- den tatsächlichen nach § 9 Abs. 2 GasNEV ermittelten und den in der Erlös

obergrenze enthaltenen Erträgen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

und Netzanschlussbeiträgen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 13 ARegV 

- den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kos

ten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört und den in der 

Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz 

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen der Messstellen

betrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, verursacht wird 

sowie 

- der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa und 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei Berücksichtigung der tatsächlich 

entstandenen Kapitalkosten ergibt,§ 5 Abs. 1a ARegV. 
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Sofern die Antragstellerin die Differenzen und im Ergebnis den Regulierungskonto

saldo zum 31.12.2018 und die sich daraus ergebenden Zu- oder Abschläge richtig 

berechnet hat, ist der Antrag wie beantragt zu genehmigen. Anderenfalls sind der Re

gulierungskontosaldo zum 31.12.2018 und die sich daraus ergebenden Anpassungs

beträge abweichend vom Antrag festzulegen. 

3. Antragsvoraussetzungen 

Die Genehmigung des Regulierungskontosaldos bzw. der Antrag auf Anpassung der 

Erlösobergrenze setzt formell einen form- und fristgerecht gestellten Antrag voraus. 

Materiell setzt die Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus 

ergebenden Anpassung lediglich voraus, dass der Netzbetreiber den Saldo des Regu

lierungskontos und die Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze richtig berechnet 

hat. Anderenfalls legt die Regulierungsbehörde diese Größen mit diesem Beschluss 

abweichend vom Antrag fest. 

4. Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr: 1a i.V.m. § 5 ARegV ist eine Anpassung der kalender

jährlichen Erlösobergrenzen erforderlich. 

4.1. Antragszeitpunkt 

Der Antrag nach§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 ARegV muss gern. § 4 Abs. 4 Satz 3 

ARegV einmal jährlich zum 30. Juni eines Kalenderjahres gestellt werden. Der Antrag 

der Antragstellerin ist der Beschlusskammer am 28.06.2019 und damit fristgerecht zu

gegangen. 

4.2. Antragsform 

Der Antrag nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 a ARegV muss gemäß§ 5 Abs. 4 S.1 

ARegV neben dem ermittelten Saldo die der Anpassung zugrundeliegenden Daten, 

insbesondere die nach § 4 zulässigen und die tatsächlich erzielten Erlöse des abge

laufenen Kalenderjahres enthalten. Gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 ARegV muss der Antrag 

weiterhin Angaben zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten und ggf. der 

dem Kapitalkostenaufschlag nach§ 10a zugrunde gelegten betriebsnotwendigen An

lagegüter enthalten. Hierzu gehören insbesondere Angaben zu den Anschaffungs- und 

Herstellungskosten und die jeweils in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nut-
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zungsdauer nach Anlage 1 der Gasnetzentgeltverordnung. Sinn und Zweck der Rege

lung ist es, die Bewegungen auf dem Regulierungskonto für die genehmigende Regu

lierungsbehörde transparent darzustellen. 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin mit den der Anpassung zugrundeliegenden 

Daten formgerecht schriftlich bzw. elektronisch bei der Bundesnetzagentur einge

reicht. Die zum Antrag gehörenden Erhebungsbögen wurden unter Nutzung der aktu

ellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestellten XLSX

Datei hinsichtlich der wesentlichen Angaben vollständig und formal richtig ausgefüllt 

übermittelt. Dem Antrag wurden die für die Prüfung des Antrages erforderlichen Un

terlagen beigefügt. 

4.3. Antragszeitraum 

Die Antragstellerin hat eine Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2020 bis 2022 

beantragt. Grundsätzlich beantragt der Netzbetreiber den von ihm ermittelten Regulie

rungskontosaldo für das letzte abgeschlossene Kalenderjahr. Dieser wird gemäß § 5 

Abs. 3 Satz 2 ARegV annuitätisch über die drei dem Jahr der Ermittlung folgenden 

Kalenderjahre durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

4.4. Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages ist die Genehmigung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2018 und die Genehmigung der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2020 bis 

2022. 

5. Ermittlung der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Die Zu- oder Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die Kalender

jahre 2020 bis 2022 basieren auf dem abweichend festgelegten Regulierungskonto

saldo zum 31.12.2018. 

Der Netzbetreiber hat einen Regulierungskontosaldo zum 31.12.2018 in Höhe von 

832.699 € beantragt. Der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2018 war abweichend 

vom Antrag mit dem Wert 

1.268.700 € 

festzulegen. 
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Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin zum 31.12.2018 resultiert aus den am 

Ende des Kalenderjahres 2018 vom Netzbetreiber auf dem Regulierungskonto ver

buchten Differenzen gemäß§ 5 Abs.1 und 1 a ARegV. 

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber ermittelten und auf dem Regulie

rungskonto verbuchten Differenzen des Jahres 2018 und den sich daraus zum 

31.12.2018 ergebenden Regulierungskontosaldo geprüft. Betreffend die Differenzen 

des Kalenderjahres ist die Beschlusskammer zu folgenden Prüfergebnissen gekom

men: 

5.1. Differenzen des Jahres 2018 

Für die Berechnung der Differenzen des Jahres 2018 wird auf die Anlage R1_Differenz 

und auf die schriftlichen Erläuterungen in der Anlage R verwiesen. 

5.2. Verzinsung der Differenzen und Berechnung des Regulierungskontosal-

dos 2018. 

Die genehmigten bzw. abweichend festgelegten Differenzen des Jahres 2018 waren 

gemäß § 5 Abs. 2 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich ge

bundenen Betrags zu verzinsen, wobei sich der durchschnittlich gebundene Betrag 

aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand ergibt. Die Verzinsung 

richtet sich nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufrendite fest

verzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Unter Berücksichtigung der Verzin

sung ergibt sich der oben benannte abweichend festgelegte Regulierungskontosaldo 

zum 31.12.2018. 

5.3. Berechnung der Anpassungsbeträge 

Zur Bestimmung der Anpassungsbeträge ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV der Re

gulierungskontosaldo in drei Annuitäten aufzuteilen. 

Für die Berechnung der Annuitäten der Jahre 2020 bis 2022 bildet der Barwert zum 

30.06.2019 die Grundlage. Hierdurch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 

die Zu- bzw. Abschläge auf die EOG kontinuierlich über das Jahr zu- bzw. abfließen. 
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Die sich daraus ergebenden abweichend festgelegten Anpassungsbeträge der kalen

derjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin ergeben sich aus Anlage R1_Dif

ferenz des vorliegenden Beschlusses. Für die Antragstellerin sind die kalenderjährli

chen Erlösobergrenzen 2020 bis 2022 gemäß Ziffer 1.) des Tenors um 437 .17 4 € an

zupassen. 

6. Rückwirkende Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der 

sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

Die in diesem Beschluss erfolgte abweichende Bescheidung des Regulierungskonto

saldos und der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen konnte nicht vor dem 01.01 .2Q20 erfolgen. 

Dies liegt in der zeitlichen Überschneidung der Prozesse zum Regulierungskonto mit 

anderen Verfahren begründet. Insbesondere war es für die Bestimmung des Regulie

rungskontosaldos erforderlich, dass vorgreifliche Verfahren nach § 5 ARegV (Geneh

migung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassungs

beträge 2012-2016 und 2017) sowie nach § 26 ARegV zu teilweisen Netzübergängen 

abgeschlossen sein mussten, bevor die Entscheidungen zur Genehmigung der ent

sprechenden Regulierungskontosalden spruchreif waren. Auch die beschlusskamme

rinternen Vorbereitungen für eine schnelle und effiziente Bearbeitung der Anträge für 

Verfahren zur Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der vierten Re

gulierungsperiode nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ARegV 

im Rahmen der umfänglich durchzuführenden Kostenprüfung banden nicht unerhebli

che Teile der Personalressourcen. Auch im Rahmen der sich seit Anfang des Jahres 

2022 zunehmend zuspitzenden Gas-Krise durch den russischen Angriffskrieg auf die 

Ukraine war die Beschlusskammer gezwungen, die anfallenden Aufgaben erneut stark 

zu priorisieren, um auf die täglichen Neuerungen noch flexibel reagieren zu können 

und handlungsfähig zu bleiben. 

Aufgrund der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zur rückwirkenden Festlegung des 

Qualitätselements nach § 19 ARegV sieht sich die Beschlusskammer veranlasst, hilfs

weise Ermessenserwägungen in Bezug auf die rückwirkende Genehmigung der An

passung der Erlösobergrenze in diesem konkreten Einzelfall anzustellen. Der Be

schlusskammer ist bewusst, dass rückwirkende Genehmigungen die Ausnahme sein 

sollten (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15.02.2017, Vl-3 Karl 155/15 (V), Rn. 38, 
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juris). Im Rahmen des ihr zustehenden Regulierungsermessens hat sich die Be

schlusskammer jedoch entschieden, von einer vorläufigen Genehmigung nach § 72 

EnWG abzusehen und die Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2020 bis 2022 

nach Maßgabe des§ 5 ARegV rückwirkend zum 01.01.2020 zu genehmigen. 

Eine vorläufige Genehmigung nach § 72 EnWG war aus Sicht der Beschlusskammer 

nicht zweckdienlich für das Verfahren sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. 

Zum Jahresende 2019 war dem Netzbetreiber der wahrscheinliche Anpassungsbetrag 

für die Erlösobergrenze 2020 durch seinen Antrag bekannt. Eine vorläufige Festlegung 

hätte also keinen wesentlichen inhaltlichen Mehrwert gehabt, sondern lediglich die 

dem Netzbetreiber bekannten und auch von ihm beantragten Tatsachen in Form eines 

vorläufigen Bescheides förmlich festgehalten. Im Gegenzug hätte eine vorläufige Ge

nehmigung einen Mehraufwand sowohl auf Seiten der Behörde und der Netzbetreiber 

in Form von Erstellung und Zustellung der Bescheide sowie kritischer Durchsicht durch 

die Netzbetreiber bedeutet; auch Gerichtsverfahren gegen die vorläufigen Festlegun

gen wären nicht auszuschließen. Die Beschlusskammer hat daher den Netzbetreibern 

lediglich in Form eines Schreibens Anhaltspunkte genannt, welcher Betrag aufgrund 

des Regulierungskontosaldos bei der Verprobung zum 01.01.2020 einfließen sollte. 

Diese Hinweise wurden für alle Marktteilnehmer auf der Homepage der Bundesnetza

gentur veröffentlicht. 

Die Beschlusskammer sah es aus den vorgenannten Gründen als sachdienlich an, die 

überwiegenden Ressourcen auf die zügige Abwicklung der parallel laufenden Verwal

tungsverfahren (zu Kapitalkostenaufschlägen nach § 10a ARegV, Netzübergänge 

nach § 26 ARegV sowie Vorbereitung der Verfahren zur Festlegung der kalenderjähr

lichen Erlösobergrenzen in der vierten Regulierungsperiode nach § 29 Abs. 1 EnWG 

i. V. m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ARegV zu verwenden. Auch die Beibehaltung der 

Handlungsfähigkeit in Krisenzeiten durch erneute Aufgaben-Priorisierung war vorran

gige Pflicht der Beschlusskammer. Im Übrigen war, wie vorstehend bereits ausgeführt, 

die Genehmigung des Regulierungskontosaldos bei einzelnen Netzbetreibern ohne 

·den Verfahrensabschluss von Netzübergängen betreffend das Jahr 2018 nicht mög-

lich. In die Abwägung ist auch eingeflossen, dass dem Netzbetreiber seine individuel

len Antragswerte bekannt waren. 

Angesichts der frühzeitigen Kenntnis des Netzbetreibers von den für die Berechnung 

der Erlösobergrenze 2020 maßgeblichen Werten erachtet die Beschlusskammer die 
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rückwirkende Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus erge

benden Anpassung der Erlösobergrenze nach sorgfältiger Berücksichtigung aller As

pekte als sinnvollste Lösung. 

Die Entscheidung, den Regulierungskontosaldo und die sich daraus ergebenden An

passungsbeträge für die Jahre 2020-2022 rückwirkend zu genehmigen, ist auch ver

hältnismäßig. Die Entscheidung dient dem legitimen öffentlichen Zweck, entsprechend 

den Vorgaben des EnWG und der ARegV den Regulierungskontosaldo auszugleichen 

und etwaige Mehrerlöse über die Netzentgelte an die Netznutzer zurückzugeben bzw. 

zu wenig vereinnahmte Erlöse noch einnehmen zu dürfen. Die rückwirkende Festle

gung ist hierzu geeignet Sie ist auch erforderlich, da zum jetzigen Zeitpunkt ein gleich 

geeignetes, milderes Mittel nicht mehr zur Verfügung steht. 

7. Umgang mit nachträglichen Veränderungen der Erlösobergrenze 

Da der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2018 und seine Verteilung auf die 

Kalenderjahre 2020 bis 2022 mit diesem Beschluss abschließend bestimmt werden, 

könnten nachträgliche Korrekturen der kalenderjährlichen Erlösobergrenze für das 

Jahr 2018 im Fall einer Bestandskraft dieser Entscheidung nicht mehr berücksichtigt 

werden. Daher wird die Beschlusskammer notwendige Korrekturen der Erlösober

grenze 2018 in .dem zum Zeitpunkt der Änderung noch offenen Regulierungskonto

saldo (d.h. der Regulierungskontosaldo, dessen Auflösung noch nicht abschließend 

genehmigt wurde), unter Einbeziehung einer Verzinsung entsprechend § 5 Abs. 2 

ARegV berücksichtigen. Korrekturen können durch gerichtliche Entscheidungen oder 

einer Anpassungszusage veranlasst sein. 

III. 

Zur Frage der Kostentragung nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 
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Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 

Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) ein

geht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von 

dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und 

Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und 

die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 16.10.2023 

Vorsitzender Beisitzerin Beisitzer 

Dr. Christian Schütte ~ike Schimmel 
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Anlage R 2018 

für Fernleitungsnetzbetreiber 

1 Vorbemerkungen 

Der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2017 wurde bereits berechnet und gemäß§ 5 Abs. 3 

ARegV annuitätisch über die drei dem Jahr der Ermittlung folgenden Kalenderjahre durch Zu

bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. Zur Berechnung des 

Regulierungskontosaldos zum 31.12.2018 gemäß§ 5 Abs. 3 ARegV und der entsprechenden 

Anpassungsbeträge ist zunächst die Jahresdifferenz 2018 zu bestimmen. Diese ergibt sich 

aus den einzelnen Positionen gemäß § 5 Abs. 1 ARegV (vgl. Kapitel 2). Die Differenz des 

Jahres 2018 wird in Kapitel 3 erläutert. Zuletzt wird in Kapitel 4 die Berechnung des 

Regulierungskontosaldos zum 31.12.2018 und der Annuitäten beschrieben. 

In der Anlage R1_Differenz ist die Jahresdifferenz des Jahres 2018, deren Verzinsung, der 

Saldo zum 31.12.:2018 sowie die entsprechenden drei Annuitäten abgebildet. Die zulässigen 

Erlöse finden Sie in der Anlage R2_EOG, die mit der Netznummer ergänzt ist. Die Anlage 

R2_EOG_ 1 bezeichnet somit die zulässigen Erlöse des Netzes 1 des Jahres 2018. In der 

Anlage R3_Erzielbare Erlöse werden die erzielbaren Erlöse des Jahres 2018 in einer 

Übersicht dargestellt. 

2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den 

Gasbereich sind dies im Einzelnen: 

2.1 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber 

unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen (§ 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV) sowie insbesondere die Erlösdifferenz, die sich aus der Abweichung der 

prognostizierten Mengen, die in die Verprobungsrechnung eingeflossen. sind, und den 

tatsächlich realisierten Mengen ergibt, sind zu berücksichtigen. 
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Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV unter Berücksichtigung der nach § 

29 Abs.1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und§ 4 Abs. 2 ARegV festgelegten Erlösobergrenze. 

Dabei ist die gemäß § 4 Abs. 1, 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich vom Netzbetreiber anzupassen. 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

- 3 ARegV ist die festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 

ARegV jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres anzupassen. Abzustellen ist dabei auf die 

jeweils im vorletzten Kalenderjahr entstandenen Kosten; bei Kostenanteilen nach § 11 Absatz 

2 Satz 1 Nummer 4, 6 und 13 ist auf das Kalenderjahr abzustellen, auf das die Erlösobergrenze 

anzuwenden sein soll. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 ARegV Anpassungen 

der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

• einer Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV, 

• einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 8 ARegV die Änderung des 

Verbraucherpreisgesamtindexes zu berücksichtigen. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV 

(Qualitätselement) war für das Jahr 2018 nicht relevant. 

Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren 

Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der 

tatsächlich im jeweiligen Jahr realisierten Absatzmengen und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß § 16 GasNEV ermittelten Entgelten. 

Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Ermittlung der erzielbaren Erlöse 

hat die Beschlusskammer daher grundsätzlich auf die Umsatzerlöse zurückgegriffen. Hierbei 
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wird auf die Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas abgestellt, wobei nachträgliche Korrekturen 

bzw. Erlösminderungen beispielsweise im Zusammenhang mit Rückstellungsbildungen nicht 

anerkennungsfähig sind. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der Netzbetreiber 

derartige Umsatzerlöskorrekturen vollständig angezeigt hat. 

2.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV (erforderliche 

Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen) auf Basis des Kalenderjahres, auf das die 

Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen 

Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich 

entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist im 

Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Die in der Erlösobergrenze enthaltenen bzw. tatsächlich entstandenen Kostenansätze für die 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen beziehen sich lediglich auf die 

originäre vorgelagerte Netznutzung von vorgelagerten Netzbetreibern. Kosten für vereinbarte 

Lastflusszusagen oder für Speichernutzungen. sind nicht Bestandteil der erforderlichen 

Inanspruchnahme vorgelagerter Netznutzung. 

2.3 Differenz aus Investitionsmaßnahmen 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von Kosten nach § 11 Abs. 2 

Nr. 6 ARegV (nicht beeinflussbare Kostenteile) auf Basis des Kalenderjahres, auf das die 

Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Ein jährlicher Plan-Ist-Kostenabgleich ermittelt die 

Differenz, welche gemäß § 5 Abs. 1, 2 ARegV auf dem Regulierungskonto verzinst und 

verbucht wird. 

2.4 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV (volatile Kostenanteile für die Beschaffung von Treibenergie) auf Basis des 

Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Der diesbezüglich im 

Jahr 2018 enthaltene Ansatz ist den tatsächlich entstandenen Kosten des Jahres 2018 

gegenüberzustellen. 
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Zudem besteht gemii� der Festlegung der Kosten fur Lastflusszusagen als volatile 

Kostenanteile i. S. d. § 11 Abs. 5 ARegV (KOLA) (vgl. BK9-14/606) die Miiglichkeit, volatile 

Kosten im Rahmen von Lastflusszusagen anzupassen. 

Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemii� § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu 

berOcksichtigen. 

3 Bestimmung der Jahresdifferenz 2018 

3.1 Differenz aus zuliissigen und erzielbaren Erlosen 2018 

3.1.1 Zulassige Erlose 2018 

Eine detaillierte Aufgliederung der .Erliisobergrenze 2018 in die einzelnen Bestandteile der 

Erliisobergrenzenformel gemii� Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_EOG_ 1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erliisobergrenze wird in der Anlage 

R2_EOG_1 Zelle G81 dargestellt. 

  ----■       

  

 

 

 

 

 

Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 

ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erliisobergrenze fur das Kalenderjahr 2018 ist die Anderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berOcksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_EOG_1 B12 und Zeile 58). 

Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer fur das Kalenderjahr 2018 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 
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kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen 

Anpassungen zugrundeliegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01.01.2018 waren aus Sicht der 

Beschlusskammer nicht anerkennungsfähig: 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

Der Netzbetreiber hat bei den Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen für das Jahr 2018 einen Betrag in Höhe von 2.428.653 € für die 

Marktraumumstellungsumlage angegeben. Gemäß den Festlegungen BK9-18/610-NCG bzw. 

BK9-18/611-GP sind die entsprechenden Beträge und insbesondere die sich hieraus 

ergebenden Differenzen nicht mehr im Regulierungskon\o, sondern innerhalb des jeweiligen 

Umlagemechanismus anzugeben und auszugleichen. Daher wurden diese Beträge nicht mehr 

als Teil der vorgelagerten Netzkosten berücksichtigt und daher vollständig gekürzt. 

3.1.2 Erzielbare Erlöse 2018 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben 

sich für das Jahr 2018 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Der Netzbetreiber hat bei den erzielbaren Erlösen für das Jahr 2018 einen Betrag in Höhe von 

3.060.332 € für Erlöse aus der Marktraumumstellungsumlage als Hinzurechnung in die 

Position 1.1.9 „Weitere Erlöse aus Netzentgelten' geltend gemacht. Gemäß den Festlegungen 

BK9-18/610-NCG bzw. BK9-18/611-GP sind die entsprechenden Erlöse aus dem 

Biogaswälzungsmechanismus und der Marktraumumstellungsumlage sowie insbesondere die 

sich hieraus ergebenden Differenzen nicht mehr im Regulierungskonto, sondern innerhalb des 

jeweiligen Umlagemechanismus anzugeben und auszugleichen. Daher wurden diese Erlöse 

nicht mehr als Teil der vorgelagerten Netzkosten berücksichtigt und entsprechend vollständig 

gekür:zt. 

3.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2018 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Differenz Zeilen 6 und 7 

. dargestellt. 
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3.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2018 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage 

R 1 _ Differenz Zeilen 10 und 11 dargestellt. 

3.4 Differenz aus Investitionsmaßnahmen 

Investitionsmaßnahmen 

Durch die Neufassung des § 23 ARegV sieht die Verordnung eine Genehmigung von 

Investitionsmaßnahmen anstelle einer Genehmigung von lnvesUtionsbudgets vor. Durch die 

Gesetzesänderung wird der zeitliche Verzug bei der Erlöswirksamkeit von Kosten aus 

genehmigten Investitionsmaßnahmen beseitigt. Die sofortige Wirksamkeit der Kosten aus 

genehmigten Investitionsmaßnahmen bedingt, dass in den Erlösobergrenzen des jeweiligen 

Kalenderjahres keine geprüften Ist-Kosten, sondern Plan-Kosten angesetzf werden. Hieraus 

kann sich gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 ARegV eine Anpassung ergeben. 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe · des § 23 ARegV einen Antrag auf 

Investitionsmaßnahmen gestellt. Die aus diesen Projekten (BK4-10-179 - Projekt TENP

BIMSCH; BK4-11-204 - Projekt „Erweiterung der TENP") resultierenden Kapitalkosten führen 

zu einer Anpassung der Erlösobergrenze. 

Mit Schreiben vom 18.12.201 f) hat .die Beschlusskammer 4 dem Netzbetreiber die Höhe der 

gesamten berücksichtigungsfähigen Kapitalkosten für die Investitionsbudgets bzw. 

Investitionsmaßnahmen in Höhe von 9,627.595,87 € mitgeteilt. 2 

Die Differenz aus den tatsächlich genehmigten Investitionsmaßnahmen .und den in der 

Erlösobergrenze enthaltenen Ansätzen istin der Anlage R1_Differenz Zeilen 17 und 18 

dargestellt. 

3.5 Sonstiges 

Der Netzbetreiber hat in der Position „Sonstiges" im Erhebungsbogen {Tabellenblatt 

„G_Annuität") einen Betrag in Höhe von -650.656 € geltend gemacht. Dabei handelt es sich 

nach Angaben des Netzbetreibers um die Abweichung, die aus der Marktraumumlage 

resultiert. Diese Abweichung wurde aber bereits über die Wälzung der 

Marktraumumstellungskosten zurückgeführt und ist daher nicht anerkennungsfähig. 

2 Dieser Betrag umfasst alle in dlesem Schreiben aufgeführten lnvestitionsmaßnahmen. 
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4 Berechnung des Regulierungskontosaldos und Bestimmung der 

Anpassungsbeträge 

Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2018 ist die Differenz des Jahres 

2018 (vgl. Anlage R1_Differenz Zeile E20) zu berücksichtigen. Diese ist gemäß§ 5 Abs. 2 

ARegV zu verzinsen. Der Regulierungskontosaldo ist in der Zelle E32 angegeben. 

Aus dem berechneten Regulierungskontosaldo wird gemäß§ 5 Abs. 3 ARegV eine dreijährige 

Annuität berechnet. Die Höhe der Annuität ist in Zelle C39-E39 angegeben. 
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Fluxys TENP GmbH Betriebsnummer 12003614 

Berechnung des Differenzbetrages gern. §_5 Abs. 1 ARegV für das Kalenderjahr 2018 

lnh·a1t 2018. Beschrelbum:i 
nach § 4 ARegV zulässige 52.556.538,021 Er1ösobe(grenze gemäß § 4 ARegV Erlöse 

erzielbare Erlöse 50.972.244,45 

tatsächlich entstandeneErforderliche Inanspruchnahme vorgelager1er 0,002 
Kosten 

In EOG enthaltene Ansätze ' 

Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

0,00 

Volatile Kostenanteile gemäß tatsächlich entstandene 6.117 .593, 763 Kosten 

In EOG enthaltene Ansätze 

§ 11 Abs. 5 ARegV 

6.225.ooo;oo 
~ 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 0,00' 4 Kostenveränderung Me_ssung/Mess-stellenbetrieb KosteDveränderung 

Au0ösung Baukostenzuschüsse gemäß 0,00latsächlich entstandene Erlöse5 
§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 ARegV 

0,00iri EOG enthallene Ansätze 

tatsächlich entslandena 0,006 K·apitalkostenaufschlag nach §10a ARegV Kosten 

In EOG enthaltene Ansätze 0,00 

tatsächlich entstandene 9.627 .595,67 7 genehmigten Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV Kosten 

In EOG enthaltene Ansätze 9.846:226, 79 

8 Sonstiges 

i.260.256Saldo aus Elnzeldlfferenzen /Mlndererlösel 

' 
.. · L 

Netzbetretb"'angab_en a.em, Gen411\mlste Wei;te 

rB..estJmmuog des fle11.ulieru11osko.itosaldos An.trag 
Jahressaldo der Einzeldifferenzen 827.157 1.260.256 

Mlndere,~se Mlnduerlöse 

·Mittelwertaus Anfangs- und Endbestand . 413.579 630.128 

Zinssatz gemäß§ 5 Abs: 2 ARegV · 1,34¾ °1,34¾ 

Verzinsung des Saldos 5.542 8.444 

Gesamtsaldo nach Verzinsung .832.699 

Nitihe.trei eraoga en gern. Geneht11fcte w„te
Bestimmung der Annuität At1ll88 

832.699 1.268.700 Regulierungskontosaldo zum 31:12.2018 
Verzinsung für das Jahr der Antragstellung 11.158 17.001 

Barwert (zu verteilender Betrag) 843.857 · 1.285.701 

Jährliche Annuität von· 2020 bis 2022 286.935 

lji§ttung 2020 2021 1022 

Anpassungsbetrag 
s. . 437,174 437.174 4.37.174 . 

Zus(hl1g auf EOG Zuschlag auf EOG 

1.268.100 
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Betriebsnummer 12003614 Fluxys JENP GmbH 

R2_1 Nachrechnung der angepassten Erlösobergrenze durch d ie Bundesnetzagentur für das Kalenderjahr 2018 

µaten de! R• gullo,ung,perlodt :U:h1Hd1um 

Ve,{ahronsart Reget-.'9tfahren 

Ausgangsniveaug omiß § 6 Abs. 1 A~egV 50.367.010, 12€ 

·,/,/.j,~~~/,1/,/%.'/,'%}/(/////,½~}'%
,/1/. 1///./,,'l'"/,' /'.1//. -½'l/, ~-~ ./✓;' :,,,1// . . : %Jf/./%?;,>_:- ~;½ ,%~ 
Beso)elv (lo( 2015 

Eff!Ve niwe rt (EWJ 100,00% 

Supereffizienzwert fSEWI entföllt 

Vetbn1ucherpruisgesamllndox nach§ 8 ARegV des Jahres 2016 (VPIO) 100 

Verbraucilerprelsgu amtindex NICh § 8 ARegV dBS Jatw-e s 2016 (VPIIJ , 100,47 

l:}aue(hlift nict'II bu lnfha·tbalf KQ.sh11U11\hUlo oe:ch l 1i1 Aba. 2 ARog.\' Wact• 11,u.t 8 H lsjahr 

gesetzlithe Abnehme-, und Verg01ungspflich1en (Nr. 1) tf{W,,fff½;,J, 
Konz.uslonsabgaben (Nr. 2} :-·~~/(,1/~:;z,; 
Belriebs.itevem (Nr 3) ~✓~--'.07,@.:~,;,.// t/• ~ • · 

erforderi!cho Inanspruchnahme \<irgela:gerter Netzebenen (Nr. 4) -;;;:w»:;~1/-0 
genehmigte Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV (Nr. 6) ~1z;zf;~$i 
Allßsung dos Abzugsbetra gas oatm § 23Abs. 2• ARegV W7,(/,(z?Z:~; 
verbleibende Kosten Biogas nach Abzug Wiltzung spauschale (Nt. 8al 1 ?:0'✓.;;?'f$f(f 
betrieb und terifvel1reg. Vereinbar. zu Lohm:1.1s.alz.- und Versorgung s'8bl (Nr. 9} ?i-;"~j,,¼7,{1}),. 
Betriebs- und Perwnal,alst!tlgkeil (Nr. 10) '-W;,:/:;JY/0. / // :,0 ', % l 

Barufsausblldung, Weiterbildung, Bolriebsklndort.agas.stitten (Nt. 11) @~-~,ßt{ 
grenzüberschrei1er.de Kosler.aufteilung nach Artikel 12 (Nr. 12) f„s-~;~f:'0"1 
Auflösung wn Baukost&nzuscMssen/ Nau.anschfus.skostenbellrilgen (Nr. 13) WJ.(i'{0)iX; 
Ko.sten()Cler El16se eus Meßnalvnen eines Betieibers von Gas\oersorgungsnelzen, die einet ;fY.J;z¼@:';;wirk&amen Verfahronsregu'.ieruog unterllegpn 
aU$ einem verelnfechten Verfehlen Obargehende dauerhaft nicht beeinflussbare Koslenanteßa {ohne >%J.:t:1/1~?;vorgo1ager1e Netzkosten) • ~,. ./ /;·~~.,/4 ½)~ 

~umrrie 
Se l40 

Dauerhaft nicht beeinfluu bar• Koslen KAdnb 

VerteHung5fektor nach 
Vel1ollungsfaktor Mch Genere\:Or sekloraJer 

Jolv § 16 Ab,. 1 ARegV (V,) 
§ 16 Abs 2 ARegV Produk1rntilsfaktor 

iv,- noch§9 ARegV (PFJ 

2018 0,20 0,4900~~ 

2019 0.40 0,9824% 

2020 0,60 1,4772% 

2021 0,80 1,9745% 

2022 1,00 2,474_1~'~ 

Ko9l l n e-,1& 0 
fltildo ~ua N~tzw,. &■ ldo a~ N,lnar• 

ltndeir_un;•'ll(Ko.st• n) inikHU[\$(8R (Etlö.t.flJ 

'/;@%~~::;;_,:; ~;;;:{:(7,-7//@, ::,;:~%$21/(A 1/,,{0.%1/%~.o/j, 

• • E E 

1.968.7~8,26€ ?"t..;:',;f¼,~««';, E {{.f//(/,//,/,_)j-Z,~ 
E -~~;--wz~r½,% • ';/,~l(?:i½~:-:1/ /"/_.; ,1/., ~/. I 

E '.)://,J».:f'ß?, :1 9.646.226,79 E ~;,~~').fX:Y/4 
/i',~(~/,a'W,;· E {f:½«:1/F1d € 
, .// , '// ,: 1// .,•;. 

~$_/////jzf¼' ::-2~;~~//,ij,% ~1/%:?Jd~; ~2½'i~;,@_'//,,/// Z , ~'// 

€ E E € 

€ E E € 

61 .119,31 E E E € 

€ ~1t/·~ß½"½ E € 

(.(,,:::«.~~0(:i~ 
·,;~,y0-~..,~-~~~J?'"1. 
/,_%',- / /,. /, z. , ~/, 
/ "/ '%?/i,:-'"-~-··~~<-½: yj///4/,///,,~ 

11.876.114,38€ 

11.876.114,38€ 

E ;J?/:·/Ja~/,//, € 

,,-,..~··1,1;·, ,, .,., ..%. 
?,,..;;~~?; ,, ;,.i 
{Zf/({✓;/:;;,,'-1".//,

1//.'/'.•//; //.h. 
E 

;""l/,'/,0•;f'///,',
j: , 1 //, '),'///.//// ·Jf%'~'.%'·%' , 1/% /,~'l: 1/, ' 

%f(/:(j0 '/.// 
_E , /)½:,/;:,.~ ?/~ 

Kosten ror die BoscheUung \'on T,olbena rgle 11.500.0 16,13 € 

Kosten fOr Lestflusuusagen 

• E 

81(d0<_a_us N1.~ r
ll;rtdoLungaf' (Obert,ag) 

Sllßlma\ 1-- ----+--- - ---ll-- ------+- --"----'
11.593.016,13€ 

11.593.016,13€ 

- . 8.2:15.000,00E 

8.225.000,00ESaldo 

Differenz. dor vol11lllon Koshm1nlelle (VK, - VI¼) 1- 3.368.018,13€ 1 

f Arig•pa• ,l• &OG VOI 81(dQ(.aua Nutwar- Summ• (!H.\QGpaH I.- &OG 
V(en,,_ua Baa1aJit\r nnt11tu09 ._.nvo,U botg•h<n-'nt,hlbo• lnftuH bot•nYo.d "" b„ tofluu baron;~o.,, n,n1, 11, N'4.~r-n,~runM.n ancklrun.gq(\(i)DO(l~ g) na.cllt.l:.'e~• r:ä~•rUtl.Rtn) 

Ge1amlkosten KA," 
60.367.010,12E 

Dauerhah nicht beeinflussbare Kostenanteile KA... 3.121.824,41 E 11.876.114,36€ 

K•pltalkouen1b1uc KKAb, E 

VorObergehe,nd nkht beelnf11.1ssbarer Kostenante il (%1 EWa 
100,00% 

VorUber1ehend nltht bu lnßussbarer Kosten1n1ell [CJ KA.r-~1"" IK,\. · ~ .b - 1<KAb1) • EW, 47.245.165,71 ( , 47._?45.185,71 € € 47.245.185,'11 t 

' ,Bee influssbare r Kostenanteil(%] 1 - EW. 0,00% 

8 eelnßussbarer )(ostenai:itell (() "">.,• (KA,..- KA;,• - KKAbt- KA..,,J € € 

Nicht .a beebauter beeinflus<.ba rer Kostenanteil 1 •V, 0,80 

Nicht ab1ebauter beelnfluubaru kosten•ntell (l -V1}x KAi,.,1 
€ • € 

Effüienrbonus B, • 
verte ilte, Effulen1bonus 80 / T • E 

IJährlichevorübergehend nicht beeinflussbarer ugl. n icht KA..w,,, i (1 • V,) XKA1,.1 i Bo/T 47.245.,85,71 t ~ 47.245.135,71 € 

abgebauten beeinflussbaren Kostenanteil 
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Fluxys TENP GmbH Betriebsnummer 12003614 

fvi,rbrl!IU',hetprel•genmlindex·(YPIJ und Produktlvlliils f• ti.lor (PFJ 

VPI :-01~(c VPlo) 

100,00 

0,0049 

VPI 2016 

100.47 

1,0047 

0,0049 

0,9998 

Verbraucherprebgesamllndu nach§ 8 ARegV VPI 

Steigerung des Verbraucherprelsges.amtlndex bezoaen a uf Buisjahr VP~/VPlo 

kumufierter genereller sektoraler ProduktiviUitsfaS<tor nach§ 9 ARegV PF, 

Verbraucherprelsgesamtlndex ./. Produktivitätsfortschritt IVPV,Plo) • PF, 

(Jährliche Koslenantelle K""., ♦ Kt. mit VPI und PF (KA,,.11,0 + {1- V,) XKA1:1,o) X (VPl{VP/0 - PF1) 47.235.736,67 € € 47.235.736,fS7 € 

11pll•lko•lenautaohla9 jKtua, 

• €KKAI 

• € • €Zu- und Abschläge auf dkl Eriö.sober91enze nach§ 19 ARegV a, 

3,881.762,10€ 3.881.762, 10 E s, 

. 
3.368.016,13€ 

E<li = KA.,,..., -.;{t(~~ ..- ( 1 • V1} lt:~Ab.l ♦ 8t- 111 x 
t\lP~N P.10 - Pft1 + )S.tv.., • ~•\Vl<t-~ ,,. ~ 

-~---

62.558.539,02 E 0,00€ 52.55B,538,02 f:~alenderlährllche Erlösobergrenze 
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Betriebsnummer 12003614Fluxys TENP GmbH 

Zusammensetzung der erzielbaren Erlöse für das Kalenderjahr 2018 

2018 

1.1 Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas 50.972.244,45 

1.1.1 Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung 19.338.091,00 

1.1.2 Ausspeisepunkte mit Leistungmessung 19.062.958,88 

1.1.3 Messung 0,00 

1.1.4 Messstellenbetrieb 0,00 

1.1.5 Gesondertes Netzentgelt gemäß§ 20 Abs. 2 GasNEV 0,00 
.. 

1.1.6 Vertragsstrafen 
. 

. 
0,00 

1.1.7 Umsatzerlöse. gemäß§ 3 KAV i.V.m. § 18 GasNEV 0,00 

1.1.8 Unterbrechbare und unterjährige Verträge 12.571.194,57 

1.1.9 Weitere Erlöse 0,00 
. 

1 .1.10 Konzessionsabgaben 0,00 
. 

= Erzielte Erlöse (1.1 abzgl.1.1.10) 
. 

50.972.244,45 

+ Unterverprobung 0,00. 

= Erzielbare Erlöse. ' . 50.972.244,45 
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Fluxys TENP GmbH Betriebsnummer 12003614 

R4 Berechnung des Kapitalkostenaufschlags 
Beantragter Genehmigter 

DifferenzKapitalkostemiufschlag Kapitalkostenaufschlag 

Summe 
davon für IL ka!kulatorisci'le Abschreibungen 11.8 kalkulaloriSi:i,El Rest..-ieirte zum 01.01.2018 ILb kalkulatorische Restwerte zum 31.12.2018 11.c III. 
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Betriebsnummer 12003614 Fluxys TENP GmbH 

RS Ennittlung der kalkulatorischen Restwerte und 
~--"--- .._.___.__,.i_bur,gE!:ri c:t_es Sachanlagevenn_öge_ll~ Gesamt 

-~K_!:i!S_ R~\wJ!.tte~zt1m Abschrelb\Jl}g~_!)!_n_ 
Prufe~ebnls 2018AJ gemäß Netzbetreiber Hinzu Kü~ 01.01.2018 31".12.2018

BNetzA 
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